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Herbst des Lebens

Herbst des Lebens, leise, leise

Hör' ich deine Blätter rauschen,

End der wehmutvollen Weise

Muß das Herz still sinnend lauschen.

Aus des Lenzes gold'nen Tagen,
Aus des Sommers banger Schwüle

Wird es unvermerkt getragen
In des Herbstes blasse Kühle.

von Bertha Hallauer.

Herbst des Lebens, deine Farben,
Die einst bunten, sind so müd',
Deine Blütenträume starben,

Und es schweigt der Liebe Lied. —

Nur auf halbentlaubten Zweigen

Liegt noch still ein gold'ner Schein,
1 'nd der leuchtet in das Schweigen
Wie ein ferner Gruß hinein!

Jahrtausende zeugen von unserer Liebe.
(ScIihiH)

Im fahre 1932 schrieb der Schweizer Dichter
Cäsar von Arx: ,,Individuum und Gesetz".

Lert: ,,Begreifst Du endlich?"
Reik: (gepreßt] ..Du bezichtigst Dich einer wider-

natürlichen Neigung, deren Ausübung unter's
Strafgesetz fällt?"

Lert: .Ich b.ckenne mich' z.u meiner natürlichen.
Veranlagung, deren Lnterdrückung ein Verirre-
chen an mir gewesen wäre."

Reik: (schwer) „Das ist Deine Privatsache, die an
der Tatsache nichts ändert, daß Du Dich gegen
das Gesetz vergehst."

Lert: „Dieses Gesetz vergeht sich an meiner per-
sönlichen Freiheit."

Reik: „Es gibt keine persönliche Freiheit des Men-
sehen, es gibt nur eine allgemeine Freiheit der
Menschheit."

Lert: „Dann ist die Freiheit der Menschheit die
Knechtschaft des Menschen."

Reik: „Du redest einem unbegrenzten Individualis-
mus das Wort."

I. e r t : „Weil das Individuum begrenzt ist. Weil ich
nur einmal lebe! Weil nichts auf der Weit so
wiederkehrt, wie es einmal war. Weil von Mil-
lionen Menschen nicht zwei äich gleich sind!

Weil jeder anders sieht, anders hört, anders
fühlt, anders schmeckt als der andere! Weil ich
hundertmal geboren werden kann und doch nie
mehr der sein werde, der ich einmal war."

Reik : Hältst Du es für ein besonderes Glück, so
zu sein, wie Du bist?"

Lert: „Ich halte es für mein gutes Recht, nicht an-
ders zu sein, als ich bin. Was bin ich denn, daß
ich es nicht sein dürfte?"

Reik: „Du bist ein .Außenseiter der Gesellschaft!"
Lert: „Wer hat mich dazu gemacht?"
Reik: „Du selbst! Du hast Dich außerhalb des Ge-

setzes gestellt."
I.ert: „Das Gesetz hat mich außerhalb der Gesell-

schaft gestellt."
Reik: „Das Gesetz schützt die Gesellschaft vor Ver-

brechen.
Lert: „Dieses Gesetz ist schuld, daß ich selbst zum

Verbrechen erpreßt worden bin!"
Reik: „Zu was für einem Verbrechen?"
Lert: „Zum Gemeinsten, was der Oberst Lert hege-

hen konnte."
(Aus dem Schauspiel ,,Opernball 13", erschienen 1932,
Verlag Rascher R Co., Zürich.)

Im Jahre 1934 schrieb Rudolf Rheiner:
Einem Selbstmörder.

Fünf Strophen.
ENDE


	Herbst des Lebens

